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Beilage zu Rr . SS der Karlsruher Zeitung .
Donnerstag , 22 . April 1880 .

Gesetz betreffend die Erhebung von Reichs -
Stempelabgaben .

(Schluß .)
VI . Lotterieloose .

(Tarifnummer 7 .)
5 30 . Wer im Bundesgebiete Lotterien und Ausspielungen

veranstalten will , hat die Stempelabgabe für die gesammte Plan¬
mäßige Anzahl der Loose oder Ausweise über Spieleinlagen im
Voraus zu entrichten .

8 31 . Bor der Entrichtung der Abgabe darf ohne Genehmi¬
gung der zuständigen Steuerstelle mit dem Loosabsatze nicht be¬

gonnen werden . Die Genehmigung kann von vorgängiger Sicher¬
stellung der Abgabe abhängig gemacht werden .

8 32 . Wer ausländische Loose oder Ausweise über Spielein¬
lagen in das Bundesgebiet einführt oder daselbst empfängt , hat
dieselben , bevor mit dem Vertrieb begonnen wird , spätestens
binnen drei Tagen nach dem Tage der Einfuhr oder des Em¬
pfanges der zuständigen Behörde anznmelden und davon die
Stempelabgabe zu entrichten .

8 33. Die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe
wird erfüllt durch Zahlung des Abgabebetrags bei der zustän¬
digen Behörde . — Ob und in welcher Weise eine Verwendung
von Stempelzeichen stattzufinden hat , bestimmt der Bundesrath .

8 34 . Die Nichterfüllung der in den 88 30 bis 32 bezeich-
neten Verpflichtungen wird mit einer dem fünffachen Betrage der
hinterzogenen Abgabe gleichkommenden Geldstrafe geahndet . Die¬
selbe ist jedoch gegen den Unternehmer inländischer Lotterien oder
Ausspielungen , sowie gegen Jeden , welcher den Vertrieb aus¬
ländischer Loose oder Ausweise über Ausspielungen im Bundes¬
gebiet besorgt , nicht unter dem Betrage von zweihundertund -

fünfzig Mark festzusetzen. — Ist die Zahl der abgesetzten Loose
nicht zu ermitteln , so tritt Geldstrafe von zweihundertundfünfzig
bis fünftausend Mark ein.

8 35 . Ein Anspruch auf Rückerstattung des eingezahlten Ab¬
gabebetrages ist ausgeschlossen ; eine solche kann von der obersten
Landes -Finanzbehörde nur dann zugestanden werden , wenn eine
beabsichtigte Ausspielung erweislich nicht zu Stande gekommen ist.

8 36 . Die 88 30 bis 35 leiden auf Staatslotterien deutscher
Bundesstaaten keine Anwendung . — Die Stempelsteuer für die
Loose der letzteren wird durch die Lotterieverwaltung eingezogen
und in einer Summe für die Gesammtzahl der von ihr abge¬
setzten Loose zur Reichskasse abgeführt . — Eine Abstempelung
der Loose findet nicht statt .

8 37 . Loose rc . inländischer Unternehmungen , für welche bei
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die obrigkeitliche Erlaubniß
bereits ertheilt ist , sowie ausländische Loose , welche vor diesem
Zeitpunkte in das Bundesgebiet eingeführt , auch binnen drei
Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der zuständigen
Behörde angemeldct sind , und die Loose der Staatslotterien ,
deren Ausgabe auch nur für eine Klasse bereits vor diesem Zeit¬

punkte begonnen hat , unterliegen der Reichs -Stempelabgabe nicht .
8 38 . Oeffentliche Ausspielungen , Verloosungen und Lotterien ,

für welche die Reichs -Stempelabgabe zu entrichten ist, unterliegen
in den einzelnen Bundesstaaten keiner weiteren Stempelabgabe
( Taxe , Sportel u . s . w .) .

VII. Allgemeine Bestimmungen .
8 39 . Der Bundesrath erläßt die Anordnungen wegen der

Anfertigung und des Betriebs der nach Maßgabe dieses Gesetzes
zu verwendenden Stempelmarken und gestempelten Formulare ,
sowie die Vorschriften über die Art der Verwendung der Marken .
Es stellt die Bedingungen fest , unter welchen für verdorbene
Marken und Formulare Erstattung zulässig ist.

8 40 . Stempelmarken , welche nicht in der vorgeschriebenen
Weise verwendet worden sind , werden als nicht verwendet an¬
gesehen.

8 41 . Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Ge¬
setzes oder gegen die zu dessen Ausführung erlassenen Vorschriften ,
welche in demselben mit keiner besonderen Strafe belegt sind,
ziehen eine Ordnungsstrafe von drei bis dreißig Mark nach sich .

8 42 . Hinsichtlich des administrativen Strafverfahrens wegen
der Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz, der Strafmilderung
und des Erlasses der Strafe im Gnadenwege , der Vollstreckung
der Strafe , sowie der Verjährung der Strafverfolgung finden
die Vorschriften in den 8s 17 Satz 1 , 18 und 19 des Gesetzes
vom 10. Juni 1869 betr . die Wechselstempel-Steuer sinngemäße
Anwendung . Die auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes er¬
kannten Geldstrafen fallen dem Fiskus desjenigen Staates zu,
von dessen Behörden die Strafentscheidung erlassen ist .

8 43 . Die Verwandlung einer Geldstrafe , zu deren Zahlung
der Verpflichtete unvermögend ist , in eine Freiheitsstrafe findet
nicht statt . Auch darf zur Beitreibung von Geldstrafen ohne
Zustimmung des Berurtheilten , wenn dieser ein Deutscher ist,
kein Grundstück subhastirt werden .

8 44 . Unter den in diesem Gesetze erwähnten Behörden und
Beamten sind , soweit das Gesetz nichts Anderes bestimmt , die
betreffenden Landesbehörden und Landesbeamten verstanden . —

Welche dieser Behörden und Beamten die in dem Gesetze als zu¬
ständig bezeichnten sind , bestimmen , sofern das Gesetz nichts
Anderes verfügt , die Landesregierungen . — Den letzteren liegt
auch die Kontrole über die betreffenden Behörden und Beamten ob.

8 45 . Die in den einzelnen Bundesstaaten mit der Beaufsich¬
tigung des Stempelwesens beauftragten Behörden und Beamten
haben die ihnen obliegenden Verpflichtungen mit den gleichen Be¬
fugnissen , wie sie ihnen hinsichtlich der nach den Landesgesetzen zu
entrichtenden Stempelabgaben zustehen , auch hinsichtlich der in
diesem Gesetze bestimmten Reichs -Stempelabgaben wahrzunehmen .
— Die Landesregierungen bestimmen geeignete Beamte , welche
die Korrespondenzen , Belege und sonstigen Schriften der öffent¬
lichen und der von Aktiengesellschaften oder Kommanditgesell¬
schaften auf Aktien betriebenen Bank -, Kredit - oder Versicherungs¬

anstalten , Handels - und gewerblichen Unternehmungen , sowie der

zur Erleichterung der Liquidation von Zeitgeschäften bestimmten
Anstalten (Liquidationsbureaus u . s . w .) periodisch bezüglich der
Stempelverwendung zu prüfen haben . Die letzteren sind ver¬
pflichtet , die Einsicht zu gestatten . — So lange von den Landes¬
regierungen zu der in Absatz 2 vorgesehenen Revision nicht ge¬
eignete Beamte bestimmt sind , haben die im Artikel 36 Absatz 2
der Reichsverfassung bezeichnten Reichsbeamten die im vorigen
Absatz bestimmten Rechte und Pflichten wahrzunehmen .

8 46 . Außer den im 8 45 bezeichnten Behörden und Beamten
haben die Reichsbehörden , sowie diejenigen Staats - oder Kom -

- munalbehörden und Beamten , denen eine richterliche oder poli¬
zeiliche Gewalt anvertraut ist, deßgleichen die Notare die Ver¬
pflichtung , die Versteuerung der ihnen vorkommenden Urkunden
zu prüfen und die zu ihrer Kcnntniß gelangenden Zuwiderhand¬
lungen gegen dieses Gesetz bei der zuständigen Behörde zur An¬
zeige zu bringen .

8 47 . Bezüglich der Vollstreckbarkeit und des Vollstreckungs -

Verfahrens werden die Reichs -Stempelabgaben den Landesab¬
gaben gleich geachtet .

8 48 . Die Kassen des Reichs sind von der Entrichtung der
durch dieses Gesetz angeordneten Abgaben befreit . — Andere

. subjektive Befreiungen finden , soweit nicht ausdrücklich Ausnah -
! men angeordnet sind , nicht statt . — Wegen der Entschädigung
^ für die Aufhebung solcher Befreiungen , welche etwa auf lästigen
i Privatrechts-Titeln beruhen , sowie wegen der Erstattung der von

solchen Berechtigten entrichteten Stempelbeträge kommen die ent¬
sprechenden Bestimmungen des Gesetzes , betreffend die Wechsel-

stemvel -Steuer (8 26 Abs . 2 bis 4) , zur Anwendung .
8 49 . , Jedem Bundesstaat wird von der jährlichen Einnahme ,

welche in seinem Gebiet aus dem Verkauf von Stempelmarken
oder gestempelten Blankets oder durch baare Einzahlung von
Reichs -Stempelabgaben erzielt wird , mit Ausnahme der Steuer
von Loosen der Staatslotterien , der Betrag von 2 Prozent aus
der Reichskaffe gewährt .

8 50 . Dieses Gesetz tritt mit dem . in Kraft . Auf
Schriftstücke der in den Tarifnummern 1 und 3 bis 6 bezeich -
neten Art , welche vor diesem Tage ausgestellt sind, findet dasselbe
keine Anwendung .

Urkundlich rc.
Gegeben rc .

Badische Chronik .
Mannheim , 20. April . Wie die „ N . B . L .

" erfährt , soll
am 1 . Mai die Strecke Hauptbahnhof Mannheim - Frank¬
furt a/M . via Waldhof in Betrieb genommen werden . Es
wird zunächst , mit Einführung von zwei Schnellzügen , bis zum
15 . Mai nach dem alten Fahrplan der Betrieb weiter geführt
und von jenem Termin an der neue Sommerfahrplan auch auf
dieser Strecke in Kraft treten .

Vermischte Nachrichten .
* lieber den bekannten und vielbesprochenen Vorfall , welcher

dem Prinzen Heinrich von Preußen , zweiten Sohn des Deut¬
schen Kronprinzen , während seiner Weltfahrt in Japan begegnete ,
erhält nunmehr die „ Neue Stettiner Zeitung " direkte ausführliche
Nachrichten von einem Augenzeugen , dem Veranstalter der Jagd -
Partie , Hrn . Alexander Kleinwort . Derselbe schreibt aus Hiogo
vom 2. v . Mts . : „ Anfangs Februar wurde bei mir angefragt ,
ob ich für den Prinzen Heinrich eine Jagdtour arrangiren könne.
Natürlich traf ich sofort die nöthigen Vorbereitungen und fand
die Jagd bei herrlichem Wetter am Samstag den 7 . Februar
statt . Die Gesellschaft bestand aus dem Prinzen Heinrich , dessen
Militärgouverneur Kapitainlieutenant Freiherr v . Seckendorfs ,
Kapitainlieutcnant v . Debschütz und dem Schreiber dieser Zeilen .
Die Jagd verlief sehr angenehm und wurde um 3 Uhr Nachmit¬
tags beendet . Auf dem Rückmarsch bekamen die von mir enga -

girten Treiber und Gepäckträger , welche ich vorausgeschickt hatte ,
Streit mit Landleuten , welcher Zank bald in Prügelei ausartete .
Als wir zur Stelle kamen , waren schon japancsische Polizisten
herbeigekommen , welche , ohne irgend welche Notiz von uns zu
nehmen , unsere sämmtlichcn Diener verhaften wollten . Da wir
noch eine Meile von der Eisenbahn - Station entfernt waren , wir
aber doch unser Gepäck nicht eine Meile über Land schleppen
konnten , so bedeutete ich den Polizisten , daß wir die Dienste der
Leute unumgänglich nöthig hätten , sie daher ihre Namen und
Adressen aufschreiben und uns die Leute wenigstens bis zur Sta¬
tion oder bis Osaka lassen möchten . Auf diesen doch gewiß raison -
nablen Vorschlag erhielt ich von den Polizisten gar keine Antwort ,
dagegen wurden unsere Diener mit Gewalt festgehalten . Inzwi¬
schen hatte sich eine Menge Volkes drohend um uns versammelt .
Da ich mir der auf mir ruhenden Verantwortung wohlbewußt
war , so bekämpfte ich meinen aufstcigenden Zorn und bezwang
meine Lust , das Gesindel , wie es anfangs vielleicht noch leicht
möglich gewesen wäre , durch aufgehobenen Gewehrkolben zu zer¬
streuen . Kategorisch erklärte ich aber der Polizei , daß ich meine
Diener nicht wolle arretiren lassen, und befahl den letzteren , sich
mit unserem Gepäck zur Eisenbahn zu begeben . Diese setzten sich
in Bewegung , wir folgten ihnen in einer Entfernung von 20
Schritt etwa , und indem wir den Prinzen in die Mitte nahmen ,
suchten wir ihn davor zu schützen, daß die Polizei oder der Pöbel
sich an ihn herandrängten . Dabei hatten wir uns schon mit dem
Gedanken vertraut gemacht , nöthigenfalls unsere Büchsen ge¬
brauchen zu müssen . Glücklicher Weise kam es nicht so weit .
Auf dem Bahnhof angelangt , fanden wir zahlreiche Polizisten
vor , welche dem Stationschcf verboten hatten , uns Billets
nach Kobe zurück zu verkaufen . Jetzt erst setzte ich die Poli¬
zisten in Kemttniß davon , wer sich in unserer Gesellschaft be¬

finde , und Freiherr v . Seckendorfs zeigte die Jagdscheine vor ,
auf welchen Name und Stand der Inhaber in japanesischer
Sprache klar und deutlich angegeben waren . Jetzt endlich ward
auch die Erlaubniß ertheilt , unsere Reise mit der Bahn fortzu¬
setzen . Während aber der Prinz im Begriff war , einen Waggon
zu besteigen , wurden unsere japanischen Diener mit dem Gepäck
auf 's neue festgenommen . Der Prinz weigerte sich nun aber¬
mals , ohne Gepäck und Diener abzureisen . Wir beschlossen nun ,
dem Gouverneur von Osaka über die Sachlage zu telegraphiren ,
man nahm aber unser Telegramm nicht an . Es blieb nun kein an¬
derer Ausweg , als mit einem Wagen nach Osaka zu fahren .
Doch man denke sich unser Erstaunen ! Ein Polizist , der uns
vorausgeeilt war , hatte allen den Wagen , die da hielten , ver¬
boten , die Jagdgesellschaft zu befördern . Durch diese ganz zweck¬
lose Bosheit wurde der jugendliche Prinz gezwungen , nach den
Anstrengungen der ermüdenden Jagd noch eine gute Stunde zu
Fuß zu gehen , bis es uns gelang , auf Nebenwegen daherkom¬
mende Wagen , deren Besitzer von dem polizeilichen Verbot keine
Kenntniß hatten , zu engagiren . Als wir in einer Vorstadt von
Osaka ankamen , fand sich die Straße durch wenigstens ein
Dutzend Polizisten gesperrt ; die ganze Jagdgesellschaft , einschließ¬
lich des Prinzen , wurde zum Aussteigen gezwungen , um in die
nächste Polizeiwache geführt zu werden . Das ließ sich natürlich
vier bewaffneten Europäern gegenüber nicht durchsetzen. Nach¬
dem Frhr . v . Seckendorfs abermals ohne Erfolg den Jagdschein
des Prinzen vorgezeigt , wurde der Gesellschaft wenigstens ge¬
stattet , unter Polizeieskorte die Fahrt zum Gouvernementsgebäude
(Rathhaus ) fortzusctzen , unter dem lauten Toben und Jauchzen
des Pöbels und der reiferen Straßenjugend . Als die Reisenden
im Rathhause angekommen waren , wurden hinter ihnen die Thü -
ren geschlossen . So befand sich denn in der That Prinz Heinrich
quasi als Gefangener im Gewahrsam bei einer Nation , deren
anwesenden Vertretern der Rang ihres hohen Gefangenen voll¬
ständig bekannt war . (IW . Letzteres wurde natürlich späterhin
schlankweg abgeläugnet .) Ein nach geraumer Zeit herbeigekom¬
mener japanischer Dolmetscher und zwei Polizeioffiziere beantwor¬
teten den Wunsch des Hrn . v . Seckendorfs , daß der Gouverneur
von Osaka sofort herbeigerufen werde , nur mit lautem Gelächter .
Da erspähte ich durch das Gitterthor meinen Osaka -Agenten ,
einen Deutschen , welchem es auf meinen Zuruf gelang , Eintritt

zu erhalten : derselbe wurde zum Gouverneur geschickt , mit der

Aufforderung , sofort zur Unterstützung Sr . Königlichen Hoheit
herbcizukommen . Der Gouverneur aber — kaum glaublich ! —

weigerte sich, zu erscheinen, da seine Bureaustunden vorüber seien.
Frhr . v . Seckendorfs protestirte nun im Namen des Prinzen
energisch gegen das ganze Verfahren und die dem Prinzen
widerfahrenen Insulten und imponirte denn auch durch sein
energisches Auftreten endlich derart , daß der Prinz , nach etwa

einstündigem Aufenthalte , befreit und die Reise nach Kobe fort¬
gesetzt werden konnte . Mit dem letzten Zuge , IlVs Uhr Abends ,
langten wir in Kobe an und hatte Se . Königliche Hoheit noch
die Gnade , mich zum Souper zu befehlen.

Am Sonntag den 8. , Morgens 11 Uhr , wurde ich zum Prinzen
gerufen und von ihm , der durch gewinnende Leutseligkeit übri¬
gens die Herzen der hier ansässigen Deutschen im Sturm ge¬
wonnen , ans das gnädigste empfangen ; auch hattte ich die Ehre ,
wieder zur Mittagstafel gezogen zu werden . Der deutsche Konsul
war am Sonntag früh nach Osaka geeilt , nachdem die ganze
Affaire sofort an den kaiserlich deutschen Ministerresidenten tele -
graphirt war . Die japanische Regierung gestand natürlich sofort
jede gewünschte Satisfaktion unbedingt zu. Samstag , den 14 . ,
fand dann die Abbitte statt , und kann ich auch hier als Augen¬
zeuge erzählen , da der Prinz die Gnade hatte , mich zum Gefolge
zu befehlen . Dasselbe bestand aus dem Kommandanten Kapitän
Mac -Lean , Freiherrn v . Seckendorfs , Hrn . v . Debschütz, dem deut¬
schen Konsul , die alle in großer Uniform waren ; ich allein trug
den Frack mit meiner Kriegsmedaille . Morgens 8 Uhr ward der
Prinz vom Gouverneur von Hiogo in Gala empfangen und zum
Waggon geleitet . In Osaka erwartete der Gouverneur von
Osaka den Zug und schloß sich an . An der nächsten Station ,
auf der eine Kompagnie Soldaten mit präsentirtem Gewehr eine
Ehrenwache gab , bestieg Seine Königk . Hoheit mit dem Gefolge
unter dem Marschblasen der Wache die Wagen und begab sich
in das Dorf , wo die ganze Scene stattgefunden hatte . Dort bat
der Ortsvorstand an der Spitze der Bevölkerung flehentlich um
Verzeihung und Gnade für sich und sein Dorf ; darauf wurde
den Polizisten ihre Strafe der Dienstentlassung verlesen und die¬
selbe sogleich vollstreckt. Nach der Station zurückgekehrt, bestieg
der Prinz mit Gefolge wieder unter präsentirtem Gewehr und
während die Wache einen Marsch blies , den kaiserlichen Salon¬
wagen zur Rückfahrt nach Osaka . Dort standen mit Decken und
Kiffen versehene Wagen zur Fahrt in 's Rachhaus bereit . Zwei
Kompagnien bildeten die Ehrenwache und auf der ganzen , etwa
eine halbe deutsche Meile langen Strecke war von Mlitär und
Polizei Spalier gebildet . Sowie die Wagen sich näherten , wur¬
den kaiserliche Honneurs erwiesen. Im Rathhaus folgte alsdann
die flehentliche Bitte des Gouverneurs und des Polizeidirektors ,
sowie die Bekanntmachung der über die schuldigen Beamten ver¬
hängten Strafen , welche von Dienstentlassung bis zum Abzug
eines Monatsgehaltes variirten . Darauf sprach Seine Königl .
Hoheit aus , daß der Vorfall nunmehr als erledigt zu bewachten
fei und daß er die Entschuldigungen der betreffenden höheren
Beamten annehmen wolle . Unter denselben Formalitäten ging
dann die Rückfahrt nach dem Bahnhofe und die Heimreffe nach
Kobe vor sich . Am Kobe -Bahnhofe , Mittags 1 Uhr , lud der
Prinz das ganze Gefolge »um Diner ein .

"
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Handel «nd Berkehr .
Neuester Frankfarter Kurszettel im Hauptblatt

III. Seite .
Handelsberichte.

Berlin , 20 . April . Getreidemarkt. (Schlußbericht. ) Weizen
per April- Mai 214 .50 , Per Mai -Juni 214 .— , Per September -
Oktober 196 .50 . Roggen per Apnl -Mai 165 .50, per Mai -Juni
162 .— , Per September -Oktober 151 .25. Rüböl loco 52 .30 , per
April-Mai 52 . 10, per September -Oktober 55 .30. Spiritus loco
61 .60 , per Avril -Mai 61 .10, per August-September 62 .80, per
September -Oktober 57 .90 . Hafer Per ÄPril-Mai 143 .50 , per
Mai -Juni 144 .50. Schön .

Köln , 20. April . Weizen loco hiesiger 23 .50, loco fremder
23 .75 , per Mai 22 .45 , per Juli 21 .35 , Per November 20 .—.
Roggen loco hiesiger 19 .50 , per Mai 17.15 , per Juli 15. 75,per November 15 .10. Hafer loco 16 .—. Rüböl loco 28.—, PerMai 26.70, Per Oktober 28.10.

Bremen , 20 . April . Petroleum . (Schlußbericht.) Standard
white loco 7.20 , per Mai 7 .30 , per Juni 7.45, per August-
Dezember 7 . 90 . Fest. Amerikanisches Schweineschmalz Wilcox
(nicht verzollt) 39Vt .

Paris , 20. April . Rüböl per April 76 .25, per Mai 76.50,per Mai -Aug . —.—, per Sept . -Dez . 79.—. — Spiritus Per
April 72.—, per Mai -Äuguft 72.— . — Zucker, weißer , dispon.Nr . 3. per April 63 .50 , per Mai -Aug . 63 .—. — Mehl , 8 Marken,per April 63 .75, per Mai -Juni 62 .75 , per Juli -August 59.25 ,ver Sept .-Dez . 56 .25 . — Weizen Per April 30 .—, per Mai -Juni28.25, per Juli -Aug . 27 .25, per Sept .-Dez. 26 .25 . — Roggen
per April 20 .— , per Mai -Juni 20 .— , per Juli - August 18.50,per Sept . -Dez . 17 .75.

Antwerpen , 20. April . Petroleum -Markt . Schlußbericht.
Stimmung : Ruhig . Raffinirtes Type weiß , disponibel 18 b .
18 B .

New - Nork , 19 . April . (Schlußkurse.) Petroleum in New-
Aork 7Vs , dto . in Philadelphia 7V, , Mehl 4,75 , Mais (old

:e, Rio good fair !
Schmalz , Marke

"mixed) 52 , Rsther Winterweizen 1,28s, Kaffee ,
14V, , Havana -Zucker 7V» , Getreidefracht 5
Wilcox 7V« . Speck 6V» .

Baumwoll - Zufuhr 9000 B . , Ausfuhr nach Großbritannien
6000 B . , dto . nach dem Continent 2000 B .

Stadt Amsterdam 100 fl . - Loose von 1874 . Ziehung
vom 15. April . Auszahlung am 1 . Juli 1880 . Gezogene Se¬
rien : Nr . 4270 6482 7391 7406 15106 15340 . Hauptpreise :
Serie 15340 Nr . 7 zu 10,000 fl. Serie 15340 Nr . 5 zu 1000 fl.Serie 7391 Nr . 2 , Serie 7406 Nr . 6 je 500 fl. Serie 4270
Nr . 1 5 , Serie 6482 Nr . 1 2 5 8 , Serie 7391 Nr . 4, Serie 7406
Nr . 3 , Serie 15106 dir . 4 je 200 fl.

Stadt Gent 100 Fr . - Loose von 1868 . Ziehung vom
15. April . Hauptpreise : Nr . 87086 zu 5000 Fr . Nr . 124771
zu 2000 Fr . Nr . 151118 zu 1000 Fr . Nr . 85385 115244 je
500 Fr . Nr . 6879 25167 25742 26418 167265 je 250 Fr .

Stadt Bari 100 Lire - Loose von 1869 . Ziehungvom 10. April . Auszahlung am 10. Juli 1880 . Hauptpreise :Serie 443 Nr . 37 zu 25,000 Lire , Serie 828 Nr . 90 zu 3000 Lire ,Serie 493 Nr . 5 zu 1500 Lire, Serie 681 Nr . 7 , Serie 891 Nr .
84 je 600 Lire . Serie 91 Nr . 84, Serie 93 Nr . 73 , Serie 236
Nr . 88 je 200 Lire .

Hamburg , 17 . April . Laut Telegramm sind die
Hamburger Post - Dampfschiffe : „ Lessing "

, am 31 .
März von Hamburg und am 3 . d . Mts . von Havre abge¬
gangen, am 15 . d . Mts . , 11 Uhr Morgens , wohlbehalten in
New-Aork angekommen : „ Frisia " ist am 1 . d . Mts . von New-
Nork vis Plymouth nach Hamburg abgegangen ; am 11 . d . M -,8V« Uhr Abends in Plymouth angekommen , Cherbourg andern
Tags passirt und am 14. d . Mts . m Hamburg eingetroffen . Das
Schiff überbringt 65 Passagiere, 72 Briefsäcke und volle Ladung.
„ Herder"

, am 7 . d . Mts . von Hamburg vis. Havre nach New-
Nork abgegangcn, traf am 9. d . Mts . in Havre ein und ging
am 10 . nach New-Aork weiter . „ Allemanma " ging am 11 . d .Mts . von Hamburg direkt nach New-Aork . „ Suevm " ging am
14. d. Mts . von Hamburg vis Havre nach New-Nork . „Van -
dalia"

, am 7 . d . Mts . von Hamburg vis Havre nach Westindien

gegangen , traf am 9. in Havre ein und ginn von dort am 11Wester. „Borussia", gm 28 - Mär » von Stz ^ WMas vis Havrenach Hamburg abgcgangrrO 8 » am 18 . dSMt ». in Havre einund setzte von dort am 16 . vir Reise nach Hagchckrg fort . „Hol-satia" ist am 23 . März von St . Thomas vis Havre nach Ham¬burg abgegangen, am 11 . in Havre eingetroffen und von dort am13. nach Hamburg weiter gegangen . „ Feronia " ist am 12. d .Mts . von St . Thomas vis Havre nach Hamburg abgegangem
„ Montevideo" ging am 13. d . Mts . von Mabon nach Brasilien
weiter und „ Argentina " setzte am 13 . d . Mts . von Lissabon die
Reise nach Hamburg fort . „ Bahia " traf am 10 . in Bahia ein .
„Paranagua "

, am 3. d . Mts . von Hamburg vis Lissabon nachdem La Plata gehend , traf am 9. in Lissabon ein und ging am
selbigen Tage nach dem La Plata weiter . — Mitgetheilt >durchdie Herren K. Schmitt und Soh « , Hirschstraße 29 hin .Vertreter der „ Hamburg - Amerikanischen Packetfahrt- Aktien - Ge
sellschaft ".

Br e m e n , 18 . April . (Per transatlantischen Telegraph . ) Der
Postdampfer „Rhein "

, Kapitän H . C . Franke, vom Nordd . Lloydin Bremen , welcher am 4. d . Mts . von Bremen und am s6 . d . Mts . von Southampton abgegangen war , ist gestern
1 Uhr Nachmittags wohlbehalten in New-Aork angekommen . —
(Mitgetheilt durch die Herren K. Schmitt « . Soh « , Hirsch¬
straße hier , Vertreter des „ Nordd . Lloyd ".

Witteru »gsbcobacht «nge «
der meteorologische » Station LarlsrM .

Baro¬
meter .

Thermo - ^ Feuch-

April
Meter tigkkitw
in 6 . ! Prsc.

Wind . Himmel . Bemerkung.

20 . Mag «, ruhi 748 .6 21 .8 49 SW . w. bew . heiter
„ RachtSSllh, 751 .9 15 .6 73 „ s. bew. veränderlich.

21 . Mrg». 7 Uhr755 .2 11 .0 100 " bedeckt Regen.

Verantwortlicher Redakteur:
Heinrich G 0 ll in Karlsruhe .

Preise der Woche vom 11 . bis 18 . April 1880 . (Mitgetheilt vom Statistischen Bureau.)
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Bürgerliche Rechtspflege
Oeffeutliche Zustellungen .

U .719 . 2 . Nr . 2533. Offenburg .
Der Jachmann Löwi in Gerstheim bei
Erstem im Elsaß , vertreten durch Rechts¬
anwalt Muser , klagt gegen den Bäcker
Roscnbauer in Hugsweier , z . Zt , an
unbekanntenOrten abwesend , aus Mehl¬
kauf vom 18. März d . I . mit dem An¬
träge auf Verurthcrluna des Beklagten
zur Zahlung von 468 M . 80 Pf . nebst
5"/, Zins vom Klagzustcllungstag an und
Tragung der Kosten und ladet den Be¬
klagten zur mündlichenVerhandlung des
Rechtsstreits vor die II . Civilkammer
des Großh . Landgerichts zu Offenburg
auf

Mittwoch den 30. Juni 1880,Vorm . 8 Uhr ,mit der Aufforderung , eine» bei dem
gedachten Gerichte zugelassenen Anwalt
zu bestellen .

Zum Zwecke der öffentlichen Zustel¬
lung wird dieser Auszug der Klage be¬
kannt gemacht . -

Offenburg , den 17. April 1880 .
Ha berme h l ,
Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Landgerichts.
U . 698 . 2. Nr . 6998 . Mannheim .

Der Moritz Dinkelspiel in Mann¬
heim , vertreten durch Rechtsanwalt vr .
Schlesinger daselbst , klagt gegen den
Friedrich Hoffmann und dessen Ehe¬
frau , Theresia, geb . Huschwadel , sammt-
verbmdlich haftbar , von Mannheim , zurZeit an unbekannten Orten abwesend ,aus Waarenkauf vom Monat Juniund Juli 1879 mit dem Anirage auf
Berurtheilung zur Zahlung der verein -
darten Preise im Restbetrag von 468 M .27 Pf . und 9 M . 93 Pf . Wechselun¬
kosten nebst 6 «/» Zins aus 468 M .27 Pf . vom 16. September 1879 und
ladet die Beklagten zur mündlichen Ver¬
handlung des Rechtsstreits vor die
Kammer für Handelssachen des Großh .Landgerichts zu Mannheim auf

den 11 . Juni 1880 ,Vorm . 9 Uhr ,
mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelassenen An¬
walt zu bestellen .

Zum Zwecke der öffentlichen Zustel¬
lung wird dieser Auszug der Klage be¬
kannt gemacht . ^Mannheim , den 14. Apnl 1880 .

M e ch l e r ,
Gerichtsschreiber

des Großh . bad. Landgerichts.

U .709 .2. Nr . 5325 . Karlsruhe . Se¬
ligmann Blum zu Weingarten, vertreten
durch Rechtsanwalt vr . Friedberg ,
klagt gegen den HasenwirthG . Friedrich
Rösch zu Graben aus Viehkauf mit
dem Anträge auf Berurtheilung des
Beklagten zur Zahlung von 420 M .
nebst 6°/u Zins aus 310 M - vom 20 .
April 1878 und aus 110 M . vom Au¬
gust 1879 und ladet den Beklagten zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor die l . Civilkammerdes Großh .
Landgerichts zu Karlsruhe auf

Dienstag den 22 . Juni d . I .,
Vormittags 8 Uhr ,mit der Aufforderung, einen bei dem

gedachten Gerichte zugelafsenen Anwalt
zu bestellen .

Zum Zweckeder öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Karlsruhe , den 14. April 1880.
Amann

Gerichtsschreiber
des Großh . Landgerichts.

U .705 . S. Nr . 3271 . Lahr . Der
Adlerwirth Bernhard Welle von
Oberschopfheim , vertreten durch Kom¬
missionär U . Gäßler in Lahr, klagt
gegen dm MaschineningenieurSigmund
Ludwig Kauerstein und dessen sammt-
vcrbindliche Ehefrau , Rosa, geb .Gallus ,
von Oberschopfheim , z . Zt . an unbe¬
kannten Orten abwesend, aus Darleihen
vom 20. November 1879 im Betrage
von 300 M . nebst Zins mit dem An¬
träge auf Berurtheilung der Beklagten
unter sammtverbindlicher Haftbarkeitzur
Zahlung von 300 M . nebst 5°/, Zms
vom Zustellungstag der Klage an und
ladet die Beklagten zur mündliche » Ver¬
handlung des Rechtsstreits vor das
Großh . Amtsgericht zu Lahr auf

Samstag den 29 . Mai 1880 ,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zwecke der öffentlichen Zustel¬
lung wird .dieser Auszug der Klage be¬
kannt gemacht .

Der Gerichtsschreiber
des ' Großh . bad . Amtsgerichts :

Beck .
Aufgebote .U.714 . Nr . 2493 . Staufen . DasGroßh . Amtsgericht Staufen hat heutem Sachen Andreas Thoma von Stau¬

fen gegen unbekannte Dritte durch« usschluß - Urtheil
zu Recht erkannt :

Alle dem Aufgebote vom 16.Februar 1880 zuwider nicht ange¬

meldeten Anspüche dinglicher oder
auf einem Stammguts - oder Fa¬
milienguts - Verbände beruhender
Reckte dritter Personen an den
im Aufgebote bezeichneten Liegen¬
schaften auf der Gemarkung Stau¬
fen werden für erloschen erklärt.

Staufen , den 13. April 1880 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Der Gerichtsschreiber:
D u f n e r .

U .593 . 2 . Nr . 5238 . Durlach .
Nachdem auf die diesseitige Aufforde¬
rung vom 9. Dezember 1879 , Nr . 3050 ,innerhalb der darin genannten Frist
Rechte und Ansprüche der dort bezeich¬neten Art nicht geltend gemacht worden
sind, wurden solche durch Verfügung
Großh . Amtsgerichts hier vom Heuti¬
gen der Karl Ludwig Mittel Ehefrau ,Katharina , geb . Farr , von Dietlingen
gegenüber für erloschen erklärt.

Durlach , den 2 . April 1880.
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
Heber .

U .720 . Nr . 3479 . Gernsbach .
In Sachen

des Taglöhners Eugen
Krämer von Gausbach ,Kläger ,

gegen
unbekannte Dritte , Aufgebot

einer Liegenschaft betr.
Das Großh . Amtsgericht hier hat

heute für Recht erkannt:
DienichtangemeldetenAnsprüche

der in dem Aufgebot vom 29 . Ok¬
tober 1879, Nr . 1078 bezeichnetenArt an der dort angeführten Lie¬
genschaft werden für erloschen er¬klärt.

Gernsbach, den 12. April 1880 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Gerichtsschreiber:
Gut . >

Konkursverfahren. >
U . 750 . Nr . 4626 . Müllheim .Ueber das Vermögen des verstorbenenChristian Dörrwächter , ledigenSchä -

fers von Liel , wird der Konkurs er¬
öffnet .

Die Eröffnung ist am 15. April 1880,Nachmittags 4 Uhr, erfolgt.Der Kaufmann Wilhelm Hetze! von
Müllheim wird zum Konkursverwalter
ernannt .

Konkursforderungen sind bis zumFreitag dem 7 . Mai 1880 bei dem Ge¬
richte anzumelden.

Es wird zur Beschlußfassung über
die Wahl eines anderen Verwalters ,
sowie über die Bestellung eines Gläu¬
bigerausschusses und eintretenden Falls
über die in 8 120 der Konkursordnung
bezeichneten Gegenstände auf

Mittwoch den 19. Mai 1880,
Vormittags 9 Uhr ,und zur Prüfung der angemeldetenFor¬

derungen auf dieselbe Zeit vor dem
Unterzeichneten Gerichte Termin anbe¬
raumt .

Allen Personen , welche eine zur
Konkursmasse gehörige Sache in Besitz
haben oder zur Konkursmasse etwas
schuldig sind , wird aufgegeben, nichts
an den Gemeiuschuldner zu verabfolgen
oder zu leisten, auch die Verpflichtung
auferlegt, von dem Besitze der Sache
und von den Forderungen, für welche
sie aus der Sache abgesonderte Befrie¬
digung in Anspruch nehmen , dem Kon¬
kursverwalter bis zum gleichen Termin
Anzeige zu machen .

Der Gerichtsschreiber des Großh.
Amtsgerichts zu Müllheim :

Reinhard .
Vermöllensabsonderungrn .

U . 740 . Nr . 2626 . Offen bürg .
Die Ehefrau des Salomon Boden -
heimer in Offenburg , Johanna , geb.
Günzburger , wurde durch heutiges
Urtheil der Civilkammer1s . für berech¬
tigt erklärt, ihr Vermögen von dem¬
jenigen ihres Ehemannes abzusondern .

Offenburg , den 13. April 1880.
Großh . bad . Landgericht .

Civilkammer is .
S . Reis , Sekretär .

U .732 . Nr . 3888 . Schönau . In
der Gant des Kaufmanns David
Mayer von Todtnau wird gemäß
8 1060 d. b . P .O . zwischen dem Gant¬
mann und dessen Ehefrau Maria Anna,
geb . Maier , von da , auf Antrag der
Letzteren und unter Verfüllung der
Gantmafse in die Kosten die Vermö-
gensabsondcrung ausgesprochen . i

Schönau , den 13 . April 1880 .
Großh . bad . Amtsgericht.

S t i b i n g e r .
Strafrechtspflege .

Ladrwaen .
U.749 . 1 . Nr . 3094 . Bühl . Zim¬

mermann Bernhard Straub von
Eiscnthal wird beschuldigt , als beur¬
laubter Reservist ohne Erlaubniß aus¬
gewandert zu sein , Uebertretuug gegen
8 360 Nr . 3 des Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf Anordnung des

Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf
Donnerstag den 3 . Juni 1880 ,

Vormittags '/,9 Uhr ,
vor das Großh . Schöffengericht Bühl
zur Hauptverhandlung geladen.

Bei uncntsckuldiatemAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung von der Großh.
Ämtsanwaltschaft Offenburg ausge¬
stellten Erklärung verurtheilt werden .

Bühl , den 16. April 1880 .
Boos ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Amtsgerichts .

Urtheilsverkünlumgen .
U.342 . Sect . IH .sJ .-Nr . 429 . Frei¬

burg . Durch kriegsgerichtliches Er -
kenntniß vom 8. , bestätigt am 12. April
1880, ist der Musketier Josef Schäntz -
le — am 8. März 1859 zu Degernau ,Amtes Waldhut , geboren— der 8. Com¬
pagnie 5. Bad . Infanterie - Regiments
Nr . 113, wegen eines einfachen und ei¬
nes schweren Diebstahls , sowie wegen
vorsätzlichen, rechtswidrigen Beschädi-
gens und Zerstörens von Dienstgegen
ständen mit Entfernung aus dem Heere ,
Verlust der bürgerlichenEhrenrechte für
den Zeitraum von zwei Jahren , nebst
einem Jahre und einem Monate Zucht¬
haus bestraft worden.

Freiburg i ./B . , den 19 . April 1880 .
König! . Gericht der 29 . Division.

Verm . Bekanntmachungen .
S .663 . 2. Nr . 354 . Wolfach .
Holzversteigerung.

Aus den Domänenwaldungen zu
Rippoldsau werden

Samstag den 24 . April l . I .,
Vormittags 9 Uhr ,im Gasthause zum Erbprinzen in Rip -

poldsau
96 Ster buchene Scheiter,

477 „ Nadelholzscheiter,
1161 „ Nadelholzprügel und

1 Buchcnklotz mit 1,06 km
versteigert .

Wonach, den 16 . April 1880 .
Großh . bad . Bezirksforstei.

Schätz ? -, ,S -654 . 2. Ettenheim .

Holzversteigerung.
Aus dem Domänenwald Neuwald ,Abth. Köcherhalde , versteigern wir mit

Zahlungsfrist bis 1 . November d . I .
Montag den 26 . April l . I .

450 Ster buchene Scheiter , 107 Ster
buchenes Klotzholz und 79 Ster buche¬
nes und gemischtes Prügelholz .

Waldhüter Hänsle in Münsterthal
zeigt das Holz auf Verlangen vor.

Zusammenkunft Morgens 9 Uhr im
Gasthause zur Sonne daselbst .

Ettenheim, den 17 . April 1880 .
Großh . bad . Äezirksforstei.

Fritschi .
U .738 . Pforzheim .

Vorladung.
Die Verlaffenschaft der

Albert Hättler Ehefrau
von hier betr.

Tagfahrt zur Testantentseröffsung
und Verlafsenschaftsverhandlung auf
Ableben der Albert Hättler , Ehefrau ,
Christian« , ged . Braun von hier, wird
auf

Samstag , den 8. Mai d . I .,
Nachmittags 3 Uhr ,

auf mein Geschäftszimmer dahrer an¬
geordnet.

Nachricht hievon erhält Albert Hätt¬
ler von Pforzheim , zur Zeit an unbe¬
kannten Orten sich aufhallend , mit der
Aufforderung,, in der Tagfahrt persön¬
lich zu erscheinen oder sich durch einen
gehörig legitimirten Bevollmächtigten
vertreten zu lassen , wiedrigenfalls ge¬
mäß 8 134 der Geschäftsordnung fürdie Notare ein Theilungspsteger für ihn
bestellt würde.

Pforzheim, den 17 . April 1880 .
Der Großh . Notar

Korn .
Druck « uh Verlag der V. Braun ' scheu Hofbuchdruckerri.
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